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Teilnahmebedingungen für das Empfehlungsprogramm 
von Vicinus Media 

 

 

1. Allgemeines 
Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Empfehlungsprogramm von 
Vicinus Media (nachfolgend "Agentur" genannt). Mit der Teilnahme an diesem Programm 
erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden. Die Agentur behält 
sich das Recht vor, die Bedingungen jederzeit zu ändern oder das Programm ohne 
Vorankündigung zu beenden. 

 

 

2. Teilnahmeberechtigung 
Das Empfehlungsprogramm steht allen natürlichen und juristischen Personen oƯen, 
unabhängig davon, ob sie bereits Kunde der Agentur sind. Teilnehmer müssen 
mindestens 18 Jahre alt sein. Mitarbeiter der Agentur sowie deren unmittelbare 
Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

 

3. Empfehlungsprämie 
Teilnehmer erhalten eine Prämie für jede erfolgreiche Empfehlung eines Neukunden, der 
mit der Agentur einen kostenpflichtigen Vertrag über eine Dienstleistung im Bereich 
Webdesign oder Social Media abschließt. Die Prämienstruktur ist wie folgt: 

 10 % des vermittelten Umsatzes für die ersten fünf erfolgreichen 
Empfehlungen. 

 15 % des vermittelten Umsatzes ab der sechsten erfolgreichen Empfehlung. 

Die Prämie wird ausschließlich für die erste Beauftragung eines neu geworbenen 
Kunden gezahlt. Folgeaufträge oder weitere Geschäfte mit dem gleichen Kunden sind 
nicht prämienberechtigt. Jeder Neukunde kann nur einmal als Empfehlung gewertet 
werden. 
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4. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Empfehlung 
Eine Empfehlung gilt als erfolgreich, wenn: 

 Der geworbene Neukunde einen kostenpflichtigen Vertrag mit der Agentur 
abschließt. 

 Der vermittelte Umsatz von der Agentur bestätigt und der Betrag vom 
geworbenen Kunden vollständig bezahlt wurde. 

 Der Neukunde in der Vergangenheit noch keine Dienstleistungen von der Agentur 
in Anspruch genommen hat. 

Die Agentur behält sich das Recht vor, Empfehlungen abzulehnen, die nicht den 
genannten Anforderungen entsprechen. 

 

 

5. Auszahlung der Prämie 
Die Auszahlung der Prämie erfolgt per Banküberweisung auf das im Kontaktformular 
angegebene Konto des Empfehlenden (IBAN und BIC erforderlich). Die Auszahlung 
erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach vollständigem Zahlungseingang des geworbenen 
Kunden. 

 

 

6. Missbrauchsschutz und Ausschluss von Eigenempfehlungen 
Zur Vermeidung von Missbrauch gelten folgende Einschränkungen: 

 Eigenempfehlungen (sich selbst als Kunden zu werben) sind ausdrücklich 
untersagt. 

 Empfehlungen, die sich auf bereits bestehende Kundenbeziehungen beziehen, 
sind nicht prämienberechtigt. 

 Die Prämie wird nur für den ersten abgeschlossenen Auftrag eines Neukunden 
gezahlt. Falls der Neukunde später weitere Dienstleistungen bei der Agentur 
beauftragt, erfolgt keine weitere Prämienzahlung. 

 Mehrfachanmeldungen oder betrügerische Aktivitäten führen zum sofortigen 
Ausschluss vom Programm. 

Die Agentur behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Empfehlungsprogramm 
auszuschließen, wenn der Verdacht auf Manipulation oder Missbrauch besteht. 
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7. Allgemeine Bestimmungen 

 Die Prämie ist nicht übertragbar und kann nicht in bar ausgezahlt oder mit 
anderen Leistungen verrechnet werden. 

 Die Agentur haftet nicht für technische Probleme, die die Teilnahme am 
Empfehlungsprogramm beeinträchtigen. 

 Die Agentur behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit zu ändern oder 
einzustellen. Bereits entstandene Prämienansprüche bleiben unberührt. 

 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist der Sitz der 
Agentur. 

Durch die Anmeldung zum Empfehlungsprogramm erklärt sich der Teilnehmer mit 
diesen Bedingungen einverstanden. 

 

 


